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Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien Schul- und Grafstrasse,  

Öffentliche Auflage 

 

Betrifft: 8630 Rüti ZH 

 

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung: 

 

Mit Verfügung Nr. 8508/2023 vom 8. Mai 2023 hat die Volkswirtschaftsdirektion des Kan-

tons Zürich die mit Beschluss Nr. 2023-17 vom 24. Januar 2023 vom Gemeinderat Rüti 

beschlossene teilweise Aufhebung und Neufestsetzung der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 

2552/1962 entlang der Schulstrasse und der gleichzeitigen Neufestsetzung der Verkehrs-

baulinie entlang der Grafstrasse genehmigt. 

 

Angaben zur Auflage: 

Die Unterlagen liegen während 30 Tagen (2. Juni 2023 bis 2. Juli 2023) in der Abteilung 

Bau während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht auf. 

 

Ergänzende rechtliche Hinweise: 

Gegen den Festsetzungsbeschluss des Gemeinderates sowie den Genehmigungsent-

scheid der Volkswirtschaftsdirektion kann innert 30 Tagen (Datum des Poststempels), 

von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht erhoben 

werden. Die dreifach einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-

gründung enthalten. Der angefochtene Beschluss sowie die aufgeführten Beweismittel 

sind beizulegen oder genau zu bezeichnen. Rekursverfahren sind kostenpflichtig; die 

Kosten hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

Frist: 30 Tage 

Ablauf der Frist: 2. Juli 2023 

 

Rüti, 2. Juni 2023 
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